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Richtlinien der Universität Bielefeld zur FörderungRichtlinien der Universität Bielefeld zur FörderungRichtlinien der Universität Bielefeld zur FörderungRichtlinien der Universität Bielefeld zur Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses aus Rektdes wissenschaftlichen Nachwuchses aus Rektdes wissenschaftlichen Nachwuchses aus Rektdes wissenschaftlichen Nachwuchses aus Rektoooo----
ratsmitteln vom 22. Februar 2008 (Stipendienrichratsmitteln vom 22. Februar 2008 (Stipendienrichratsmitteln vom 22. Februar 2008 (Stipendienrichratsmitteln vom 22. Februar 2008 (Stipendienrichtttt----
linien - StiRiLi)linien - StiRiLi)linien - StiRiLi)linien - StiRiLi)

I. I. I. I. AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines

1.1.1.1. Zweck der FörderungZweck der FörderungZweck der FörderungZweck der Förderung

1.1 Zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses werden nach Maßgabe dieser Richtli-
nien und im Rahmen der jährlich vom Rektorat
bereitgestellten Mittel Stipendien an beson-
ders qualifizierte wissenschaftliche Nach-
wuchskräfte gewährt, die in der Regel nicht
älter als 32 Jahre alt sein sollen.

1.2 Bei der Gewährung der Stipendien sollen
Fachgebiete, in denen ein besonderer Bedarf
an wissenschaftlichem Nachwuchs besteht,
und Forschungsschwerpunkte angemessen
berücksichtigt werden.

 
1.3 Bei der Gewährung der Stipendien sollen auf

den weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchs
pro Kalenderjahr mindestens zwei Drittel der
Stipendienmittel entfallen.

1.4 Bei der Gewährung der Stipendien soll an
ausländische Studierende oder für Vorhaben
mit internationaler Ausrichtung pro Kalender-
jahr mindestens ein Stipendium vergeben wer-
den.

II. II. II. II. FörderungsleistungenFörderungsleistungenFörderungsleistungenFörderungsleistungen

2.2.2.2. PromotionsförderungPromotionsförderungPromotionsförderungPromotionsförderung

2.1 Wer ein Hochschulstudium abgeschlossen hat,
das - ggf. in Verbindung mit promotionsvor-
bereitenden Studien - Voraussetzung für die
Zulassung zur Promotion ist, kann zur Vorbe-
reitung auf die Promotion ein Stipendium er-
halten, wenn das geplante wissenschaftliche
Vorhaben einen wichtigen Beitrag zur For-
schung erwarten lässt und zu erwarten ist, dass
das Vorhaben in dem Förderungszeitraum ab-
geschlossen wird.

2.2 Ein Stipendium kann erhalten, wer Studien
und Prüfungsleistungen nachweist, die insge-
samt weit über den durchschnittlichen Anfor-
derungen liegen. Hierfür ist in der Regel eine
mindestens mit "sehr gut" bewertete Ab-
schlussarbeit erforderlich.

2.3 Der Zeitraum zwischen Hochschulabschluss
und Beginn der Förderung soll bei Kandidatin-
nen und Kandidaten, die sich für ein Grundsti-
pendium bewerben, in der Regel nicht mehr
als ein Jahr betragen. Eine Verlängerung um
bis zu sechs Monate ist nur aus wichtigem
Grund möglich; als wichtiger Grund gilt auch
die Überarbeitung eines einmal abgelehnten
Antrags. Der Zeitraum nach Satz 1 verlängert
sich
a) maximal auf vier Jahre aufgrund von Kin-

dererziehung, wobei für die Erziehung ei-
nes Kindes jeweils bis maximal 12 Monate
anerkannt werden können,

b) maximal auf vier Jahre bei einer Vorbe-
schäftigung im Rahmen einer Tätigkeit als
wissenschaftliche Hilfskraft oder wissen-
schaftliche Angestellte oder wissenschaftli-
cher Angestellter, wenn diese Zeit zugleich
der Arbeit an der Promotion dient,

c) maximal auf drei Jahre bei einer anderen Sti-
pendiengewährung zum Zwecke der Promo-
tion,

d) um die Zeit einer praktischen Ausbildung
oder eines beruflichen Vorbereitungs-
dienstes, wenn diese im Rahmen eines
Ausbildungsganges nach einem Hochschul-
abschluss gefordert werden und die
Promotion während einer Unterbrechung
oder unmittelbar nach Abschluss dieser
Ausbildungsabschnitte vorbereitet wird.

e) um die Zeit eines nachgewiesenen aktiven
Promotionsverhältnisses.

2.4 Die Dauer der Förderung beträgt in der Regel
zwei Jahre. Kürzere Förderungszeiträume (ins-
besondere für Abschlussstipendien) sind mög-
lich. Die Förderzeiträume verkürzen sich
a) um die Hälfte der Zeit einer Vorbeschäfti-

gung (Ziffer 2.3 lit. b),
b) um die Zeit eines bereits gewährten Sti-

pendiums zum Zwecke der Promotion (Zif-
fer 2.3 lit. c).

2.5 Verzögert sich der Abschluss durch Umstände,
die bei der Bewilligung des Stipendiums nicht
vorauszusehen waren und von der Stipendiatin
oder von dem Stipendiaten nicht zu vertreten
sind, so kann die Förderung nach Ziffer 2.4 lit.
a) um höchstens 12 Monate und die Förderung
nach Ziffer 2.4 lit. b) um höchstens 6 Monate
verlängert werden.

2.6 Ein Stipendium kann nicht bewilligt werden,
wenn für denselben Zweck und denselben
Zeitraum eine andere Förderung von öffentli-
chen oder mit öffentlichen Mitteln geförderten
privaten Einrichtungen gewährt wird.

2.7 Übt eine Stipendiatin oder ein Stipendiat ne-
ben der Bearbeitung des wissenschaftlichen
Vorhabens eine Berufstätigkeit aus, so ist eine
Förderung nach diesen Richtlinien ausge-
schlossen, sofern es sich nicht um eine Tätig-
keit von geringem Umfang handelt. Als Be-
rufstätigkeit von geringem Umfang gilt eine
Tätigkeit bis zu acht Stunden wöchentlich.

3.3.3.3. Umfang der FörderungUmfang der FörderungUmfang der FörderungUmfang der Förderung

3.1 Das Stipendium besteht aus einem Grundbe-
trag und einem Kinderzuschlag.

3.2 Der Grundbetrag beträgt in der Regel 1.000 €
monatlich. Fakultäten oder Dritten wird zu-
sätzlich die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall
den monatlichen Grundbetrag um bis zu 500 €
aufzustocken.

3.3 Die Stipendiatin oder der Stipendiat erhält
einen Kinderzuschlag in Höhe von 150 € mo-
natlich, wenn
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a) sie oder er und ihr Ehegatte oder seine E-
hegattin mindestens ein Kind zu unterhal-
ten haben oder

b) sie oder er als Alleinstehende oder Allein-
stehender mindestens ein Kind zu unter-
halten hat.

3.4 Erhalten beide Ehegatten Stipendien nach
diesen Richtlinien oder erhält der Ehegatte der
Stipendiatin oder die Ehegattin des Stipendia-
ten eine Förderung für denselben Zweck, so
wird der Kinderzuschlag nur einmal gewährt.

3.5 Als Kinder gelten die in § 2 Abs. 1 Satz 1 des
Bundeskindergeldgesetzes bezeichneten Per-
sonen.

4.4.4.4. Art der FörderungArt der FörderungArt der FörderungArt der Förderung

4.1 Stipendien werden als Zuschüsse gewährt. Ein
Anspruch auf diese Leistungen besteht nicht.

4.2 Stipendien sind Zuwendungen im Sinne des
Haushaltsrechts. Der Verwendungsnachweis
beschränkt sich auf die in diesen Richtlinien
vorgesehenen Leistungsnachweise.

III. III. III. III. VerfahrenVerfahrenVerfahrenVerfahren

5.5.5.5. Vergabe der FörderungsleistungenVergabe der FörderungsleistungenVergabe der FörderungsleistungenVergabe der Förderungsleistungen

5.1 Die Stipendien werden auf Antrag von der
Universität Bielefeld vergeben und von der
Rektorin oder vom Rektor auf Vorschlag der
Vergabekommission bewilligt. Die Anträge
sind an die Rektorin oder den Rektor zu rich-
ten.

5.2  Über Anträge auf Weiterbewilligungen im
Rahmen von Ziffer 2.5 entscheidet, wenn ein
Vergabeverfahren unmittelbar bevorsteht, die
Vergabekommission, ansonsten die oder der
Vorsitzende der Vergabekommission; die Ver-
gabekommission ist bei einer Entscheidung
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden
bei nächster Gelegenheit zu informieren.

6.6.6.6. VergabekommissionVergabekommissionVergabekommissionVergabekommission

6.1 Für die Vergabe der Stipendien wird eine Ver-
gabekommission gebildet. Ihr gehören an
a) die Prorektorin oder der Prorektor für For-

schung und wissenschaftlichen Nachwuchs,
b) zwei Mitglieder der Gruppe der 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,
c) ein promoviertes Mitglied der Gruppe der

akademischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter,

d) ein Mitglied der Gruppe der Studierenden
mit abgeschlossenem Hochschulstudium.

6.2 Die Mitglieder und ihre Stellvertreterinnen
oder Stellvertreter gemäß Ziffer 6.1 lit. b) bis d)
werden auf Vorschlag der Prorektorin oder des
Prorektors von der Rektorin oder dem Rektor
bestellt.

6.3 Die Amtszeit der Mitglieder und deren Stell-
vertreterinnen oder Stellvertreter gemäß Ziffer
6.1 lit. b) und c) beträgt zwei Jahre, die des
Mitgliedes und seiner Stellvertreterin oder sei-

nes Stellvertreters gemäß Ziffer 6.1 lit. d) ein
Jahr; Wiederbestellung ist zulässig. Scheidet
ein Mitglied vorzeitig aus, so ist für den Rest
der Amtszeit ein neues Mitglied zu bestellen;
gleiches gilt für die Stellvertreterin oder den
Stellvertreter.

6.4 Die Kommission stellt fest, ob im Einzelfall die
Voraussetzungen für die Gewährung eines Sti-
pendiums nach Ziffer 2 vorliegen. Sie setzt die
Förderungsdauer nach Ziffer 2 fest und prüft
den Abschlussbericht. Die Fakultät, der das
beabsichtigte Promotionsvorhaben zuzuordnen
ist, ist zu beteiligen.

6.5 Die Vergabekommission wirkt in der Universi-
tät auf eine Unterstützung der Nachwuchsför-
derung in Forschung und Lehre hin.

7.7.7.7. Dauer der BewilligungDauer der BewilligungDauer der BewilligungDauer der Bewilligung

7.1 Stipendien werden zunächst für ein Jahr bewil-
ligt. Abweichend von Satz 1 kann ein Stipendi-
um für einen kürzeren Zeitraum bewilligt wer-
den, wenn der Förderungszweck in diesem
Zeitraum erreicht werden kann oder danach
der Übergang in eine andere Förderungsform
zu erwarten ist.

7.2 Die Bewilligung endet spätestens:
a) mit Ablauf des Monats der mündlichen

Doktorprüfung,
b) mit Ablauf des Monats, in dem die Stipen-

diatin oder der Stipendiat eine nicht mit
Ziffer 2.7 zu vereinbarende Berufstä-
tigkeit aufnimmt.

7.3 Unterbricht die Stipendiatin oder der Stipendi-
at ihr oder sein wissenschaftliches Vorhaben,
so unterrichtet sie oder er die Universität un-
verzüglich. Die Zahlung des Stipendiums ist
vom Zeitpunkt der Unterbrechung an auszu-
setzen. Zeigt die Stipendiatin oder der Stipen-
diat das Ende der Unterbrechung an, wird mit
Ausnahme von Ziffer 7.5 die Zahlung wieder
aufgenommen und die Bewilligung um den
Zeitraum der Unterbrechung verlängert.

7.4 Bei einer Unterbrechung wegen Krankheit oder
aus einem anderen wichtigen, von der Stipen-
diatin oder dem Stipendiaten nicht zu vertre-
tenden Grund kann das Stipendium bis zu
sechs Wochen fortgezahlt werden.

7.5 Ergeben sich wegen der Dauer der Unterbre-
chung Zweifel, ob das wissenschaftliche Vor-
haben in der verbleibenden Förderungsdauer
abgeschlossen werden kann, so ist über die
Wiederaufnahme der Zahlung und die Verlän-
gerung der Bewilligung um die Zeit der Unter-
brechung nach dem Verfahren unter Ziffer 9 zu
entscheiden; die Verlängerung kann bei zeitli-
chem Zusammenhang mit einer Weiterbewilli-
gung nach Ziffer 2.5 verbunden werden.

7.6 Abweichend von Ziffer 7.3 wird an Stipendiatin-
nen, die während eines Bewilligungszeitraumes
niederkommen, das Stipendium fortgezahlt.
Außerdem wird diesen Stipendiatinnen auf
Antrag eine Verlängerung von vier Monaten
gewährt.
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8.8.8.8. Erstmalige Bewilligung des StipendiumsErstmalige Bewilligung des StipendiumsErstmalige Bewilligung des StipendiumsErstmalige Bewilligung des Stipendiums

8.1 In dem Antrag auf Bewilligung eines Stipendi-
ums sind darzulegen
a) die bisherigen wissenschaftlichen Leistun-

gen,
b) die Vorarbeiten für das Vorhaben mit ü-

berprüfbaren Angaben zu dem erreichten
Stand, die von der Betreuerin oder dem 

Betreuer zu bestätigen sind,
c) ein inhaltliches und zeitliches Arbeitspro-

gramm für den Förderungszeitraum sowie
das Gesamtvorhaben.

8.2 Dem Antrag sind beizufügen:
a) ein Lebenslauf,
b) Nachweise über Studien- und Prüfungs-

leistungen nach Ziffer 2.2,
c) zwei Gutachten, davon eines von der pro-

movierten Wissenschaftlerin oder dem
promovierten Wissenschaftler, die oder der
die Promotion betreut; eines der Gutachten
muss von einer Professorin oder einem
Professor oder einer Privatdozentin oder
einem Privatdozenten sein.

9.9.9.9. Weiterbewilligung des StipendiumsWeiterbewilligung des StipendiumsWeiterbewilligung des StipendiumsWeiterbewilligung des Stipendiums

9.1 Auf Antrag der Stipendiatin oder des Stipendi-
aten ist vor Ablauf des Bewilligungszeitraumes
zu entscheiden, ob eine Fortsetzung der För-
derung gerechtfertigt ist. Das Stipendium darf
nur weiter bewilligt werden, wenn die bis da-
hin erbrachten wissenschaftlichen Leistungen
eine weitere Förderung rechtfertigen. Hierzu
legt die Stipendiatin oder der Stipendiat einen
Arbeitsbericht vor, aus dem sich der sachliche
und zeitliche Verlauf und die Ergebnisse der
bisherigen Arbeit und ein Arbeits- und Zeitplan
für den Abschluss des Vorhabens ergeben.
Anträge auf Verlängerung des Stipendiums in
besonderen Fällen nach Ziffer 2.4 Satz 3 sind
zusätzlich zu begründen.

9.2 Die Betreuerin oder der Betreuer des Arbeits-
vorhabens (ggf. die Mentorin oder der Mentor)
gibt zu dem Arbeitsbericht ein Gutachten über
die von der Stipendiatin oder dem Stipendia-
ten bisher erbrachten Leistungen ab. Die Ver-
gabekommission kann das Gutachten einer
weiteren Professorin oder eines weiteren Pro-
fessors oder Privatdozentin oder Privatdozen-
ten verlangen.

10.10.10.10. AbschlussberichtAbschlussberichtAbschlussberichtAbschlussbericht

10.1 Nach Beendigung der Förderung und anschlie-
ßend jährlich legt die Stipendiatin oder der
Stipendiat einen Bericht über die Arbeit vor,
aus welchem der Stand und der weitere beab-
sichtigte Fortgang des Vorhabens ersichtlich
ist. Außerdem ist eine Stellungnahme der
Betreuerin oder des Betreuers beizufügen. Ist
die Dissertation eingereicht und angenommen,
so genügt die Mitteilung darüber.

10.2 Hat die Stipendiatin oder der Stipendiat das
Promotionsvorhaben aufgegeben, so ist dies

unverzüglich mit einer ausführlichen Begrün-
dung mitzuteilen.

11.11.11.11. Widerruf des BewilligungsbescheidesWiderruf des BewilligungsbescheidesWiderruf des BewilligungsbescheidesWiderruf des Bewilligungsbescheides

11.1 Der Bewilligungsbescheid ist mit Wirkung für
die Zukunft zu widerrufen, wenn Tatsachen er-
kennen lassen, dass sich die Stipendiatin oder
der Stipendiat nicht in erforderlichem Maße
um die Verwirklichung des Zwecks der Förde-
rung bemüht und dies zu vertreten hat. Lagen
diese Tatsachen in der zurückliegenden För-
derungszeit bereits vor, so kann der Bewilli-
gungsbescheid insoweit auch mit Wirkung für
die Vergangenheit widerrufen werden.

11.2 Die Feststellung, dass die Stipendiatin oder der
Stipendiat sich nicht in erforderlichem Maße
um die Verwirklichung des Zwecks der Förde-
rung bemüht und dies zu vertreten hat, wird
von der Vergabekommission nach Anhörung
der Stipendiatin oder des Stipendiaten getrof-
fen.

11.3 Sonstige Vorschriften über die Aufhebung von
Verwaltungsakten bleiben unberührt.

12.12.12.12. GeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereich

Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 01. Janu-
ar 2008 in Kraft und werden im Verkündigungsblatt
der Universität Bielefeld - Amtliche Bekanntma-
chungen - bekannt gegeben.

Gleichzeitig treten die bisher geltenden Richtlinien
vom 20. Februar 2004 (Verkündigungsblatt der
Universität Bielefeld  – Amtliche Bekanntmachungen
– Jg. 33 Nr. 3 S. 32) in der Fassung der Änderungen
vom 1. März 2005 (Verkündigungsblatt der Univer-
sität Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – Jg.
34 Nr. 4 S. 54) und 1. Februar 2006 (Verkündi-
gungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche Be-
kanntmachungen - Jg. 35 Nr. 2 S. 30) außer Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorats
der Universität Bielefeld vom 13.02.2008.

Bielefeld, den 22. Februar 2008

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann


